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ALLGEMEINE 

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
 

Produktinformationsblatt 
für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung der Travel Card Reiseversicherung 

(AVB TC Reise 2013) 
Versicherer: Die Bayerische (Bayerische Beamten Versicherung AG) 

Thomas-Dehler-Str. 25, 81737 München 
 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene 
Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt 
ergibt sich aus dem Angebot/Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingun-
gen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Bei dem angebotenen Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchkos-
tenversicherung. 
 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
a) Was wird versichert? 
Im Rahmen Ihrer Reiserücktritts- und -abbruchkostenversicherung ersetzt die Bayerische Ihnen bei Nichtan-
tritt der Reise vertraglich geschuldete Rücktrittskosten, bei Abbruch der Reise nachweislich entstandene 
Rückreisekosten sowie den anteiligen Wert nicht in Anspruch genommener Reiseleistungen. Voraussetzung 
für die Erstattung ist, dass ein triftiger Grund wie Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Krankheit bei 
Ihnen oder einem nahen Angehörigen besteht oder, wenn daheim durch Feuer, Überschwemmung oder Dieb-
stahl ein erheblicher Schaden für Sie entstanden ist. Nicht versicherte Risiken entsprechen den Ausschlüssen 
unter Ziffer 4 dieses Blattes. Nähere Einzelheiten zu Gegenstand u. Geltungsbereich entnehmen Sie bitte § 1, 
Teil A Reiserücktrittskostenversicherung der Bedingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 
2013). 
b) Was wird ersetzt? 
Bei Nichtantritt der Reise ersetzten wir Ihnen die vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten. 
Bei Abbruch der Reise ersetzten wir die nachweislich entstandenen Rückreisekosten sowie nicht genutzte 
Reiseleistungen anteilig. Unsere Leistung wird durch die Versicherungssumme abzüglich eines Selbstbehal-
tes begrenzt. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den §§ 1 bis 4, Teil A Reiserücktrittsversicherung der 
Bedingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

3. Wie hoch ist Ihre Prämie, wann müssen sie diese bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 
verspätet bezahlen? 
Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem ausgewählten Versicherungsschutz. 
Bitte bezahlen Sie die erste oder einmalige Prämie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheins. Weitere Prämien sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Ver-
trag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang 
der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie eine Folgeprämie nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den 
rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte Artikel 3 der Bedingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

4. Was schließen wir aus? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Ausge-
schlossen sind insbesondere politische Gefahren und Kernenergie. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 
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Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte Artikel 5 und § 6, 
Teil A Reiserücktrittskostenversicherung der Bedingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 
2013). 
 

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Andernfalls können wir vom Vertrag zurück-
treten oder ihn kündigen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. Gegebenenfalls können wir auch die 
Versicherungsprämien anpassen. 
 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Pflichten haben? 
Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die 
Notwendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Sie müssen uns daher mitteilen, ob und 
welche Änderungen dieser Umstände gegenüber Ihren ursprünglichen Angaben im Versicherungsantrag 
eingetreten sind. Andernfalls können wir den Vertrag kündigen und Sie verlieren Ihren Versicherungsschutz. 
Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsprämien anpassen. 
 

7. Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche Folgen 
können Verletzungen dieser Pflichten haben? 
Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkom-
men müssen. Diese Verpflichtungen können Sie Artikel 9 sowie § 5 Teil A Reiserücktrittsversicherung der Be-
dingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013) entnehmen. Unter anderem müssen Sie 
uns den Eintritt des Versicherungsfalls unverzüglich mitteilen und gleichzeitig die Reise stornieren sowie uns 
jede sachdienliche Auskunft erteilen und ggf. Atteste zum Nachweis von Krankheiten vorlegen. Kommen Sie 
diesen Verpflichtungen nicht nach, können Sie den Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Artikel 9 und § 3 Teil A Reiserücktrittskostenversicherung der Bedingungen 
zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung 
der Prämie rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn 
Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf 
Vertragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich 
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens einen Monat vor 
dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Artikel 7 der Bedingungen zur 
Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

9. Wie kann Ihr Vertrag vorzeitig beendet werden? 
Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages 
stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu, z.B. die Kündigung nach dem Eintritt des Versicherungsfalles, 
wonach sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündigen können. Einzelheiten dazu entnehmen Sie 
bitte Artikel 6 der Bedingungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 

 

Produktinformation 
für die Auslandsreisekrankenversicherung 

 

1. Um welche Versicherung handelt es sich? 
Auslandsreisekrankenversicherung für Auslandsreisen bis max. 45 Tage je Reise. Grundlage sind die beige-
fügten Allgemeinen Bedingungen für die Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013) sowie alle 
weiteren im Antrag genannten Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 

2. Was ist versichert? 
Versichert ist beispielsweise die medizinisch notwendige ambulante und stationäre Heilbehandlung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte im §1 und §4, Teil C Auslandsreisekrankenversicherung der Bedingungen 
zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013) . 
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3. Wie hoch ist der zu zahlende Beitrag und was ist bei der Beitragszahlung zu beachten? 
Siehe oben Nr. 3 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung 
 

4. Welche Leistungseinschränkungen gibt es? 
Diese finden Sie in C § 3 Auslandsreisekrankenversicherung der Bedingungen zur Travel Card Reiseversi-
cherung (AVB TC Reise 2013). Sie erhalten beispielsweise keine Leistungen für Zahnersatz und selbst orga-
nisierte Rücktransporte. 
 

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
s.o. Nr. 5 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. 
 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen 
dieser Pflichten haben? 
s.o. Nr. 6 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. 
 

7. Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche Folgen können Verletzungen dieser 
Pflichten haben? 
s.o. Nr. 7 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. Weitere 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte §4, Teil C Auslandsreisekrankenversicherung sowie Artikel 11 der Bedin-
gungen zur Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
s.o. Nr. 8 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. 
 

9. Wie kann Ihr Vertrag vorzeitig beendet werden? 
s.o. Nr. 9 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. 
 

Produktinformation 
für die Reisegepäckversicherung 

 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Reisegepäckversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen Bedingun-
gen für die Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013) sowie alle weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 
 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 
a) Was wird versichert? 
Ihre Reisegepäckversicherung versichert Ihr gesamtes Reisegepäck sowie das Ihrer mitreisenden Familienan-
gehörigen gegen Abhandenkommen, Zerstörungen und Beschädigungen, solange sich das Gepäck im 
Gewahrsam eines Beförderungsbetriebes befindet und während der übrigen Reisezeit gegen Diebstahl, 
Einbruchsdiebstahl, Raub, Transportmittelunfall, Elementarereignisse und höhere Gewalt. Nicht versichert 
sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente, Liebhabergegenstände, sowie das Liegen-, 
Stehen- oder Hängenlassen von Reisegepäck. Nähere Einzelheiten zu Gegenstand und Geltungsbereich 
können Sie den Artikel 1 und 2 sowie den §1 und §2, Teil B Reisegepäck der Bedingungen zur Travel Card 
Reiseversicherung(AVB TC Reise 2013) entnehmen. 
 

b) Was wird ersetzt? 
Gehen versicherte Sachen verloren, ersetzen wir den Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts. Als 
Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte anzu-
schaffen, abzüglich eines dem Zustand der Sachen entsprechenden Betrages. Die Versicherungssumme soll 
dem Versicherungswert entsprechen. 
Werden versicherte Sachen beschädigt, ersetzen wir die notwendigen Reparaturkosten. Nähere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ihrem Versicherungsschein, sowie dem §4, Teil B Reisegepäck der Bedingungen zur 
Travel Card Reiseversicherung (AVB TC Reise 2013). 
 

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 
verspätet bezahlen? 
s.o. Nr. 3 der Produktinformation für die Reiserücktrittsversicherung und Reiseabbruchversicherung. 
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Allgemeine Bedingungen 
für die Travel Card Reiseversicherung 

(AVB TC Reise 2013) 
- Fassung Oktober 2013 - 

- gültig ab dem 01. November 2013 – 
 

Inhaltsverzeichnis 
1. Versicherungsbedingungen - Allgemeine Bedingungen für die Travel Card Reiseversicherung (AVB TC 
    Reise 2013) 
2. Merkblatt zur Datenverarbeitung 
3. Verbraucherinformation sowie Informationen zum Vertrag 
 

Allgemeiner Teil 
Artikel 1 - Versicherte Personen 
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen oder der im Versicherungsschein beschriebe-
ne Personenkreis. 
 

Artikel 2 - Versicherte Reise 
2.1 Als Reise im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gelten alle Reisen (weltweit), innerhalb des Landes, 
in dem die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat, jedoch nur solche, bei denen die Entfernung 
zwischen dem Wohnort bzw. der Arbeitsstätte der versicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km 
beträgt. Hauptberufliche Außendiensttätigkeit sowie Gänge und Fahrten zwischen dem ständigen Wohnsitz 
und der Arbeitsstätte der versicherten Person gelten nicht als Reise. 
 

2.2 Versicherungsschutz besteht für beliebig viele Reisen, die innerhalb des versicherten Zeitraums statt-
finden. 
 

2.3 Im Rahmen der Reiserücktritts-Versicherung (Teil A) ist Voraussetzung für den Versicherungsschutz, dass 
die Reisen während des versicherten Zeitraums gebucht wurden. Für Reisen, die vor dem versicherten 
Zeitraum gebucht wurden, besteht Versicherungsschutz, wenn zwischen Vertragsbeginn und planmäßigem 
Reiseantritt mindestens 30 Tage liegen. Für Reisebuchungen, bei denen zwischen Buchung und Reisebeginn 
weniger als 30 Tage liegen, besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsvertrag am Tag der Reise-
buchung beginnt. 
 

2.4 Versicherungsschutz besteht je versicherter Reise für maximal 45 Tage. Bei einer längeren Reisedauer 
besteht Versicherungsschutz nur für die ersten 45 Tage der Reise. In der Reiserücktrittsversicherung (nicht 
jedoch im Falle eines Reiseabbruchs) besteht Versicherungsschutz unabhängig von der Reisedauer. 
Bei Jahresverträgen gilt der Versicherungsschutz für beliebig viele Reisen, wobei die Dauer einer jeden 
einzelnen versicherten Reise im Versicherungsschein geregelt ist. 
 

Artikel 3 - Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
3.1 Der Versicherungsschutz 
a) beginnt in der Reiserücktrittsversicherung mit Buchung der Reise, frühestens mit vereinbartem Vertrags-
beginn und endet mit dem Antritt der Reise, spätestens mit vereinbartem Vertragsende. Für den Verspätungs-
schutz während der Hinreise (Teil A § 1 Ziff.3.1) endet der Versicherungsschutz mit Ende der Hinreise; 
b) beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem vereinbarten Zeitpunkt, frühestens mit dem Antritt 
der Reise, und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten 
Reise; 
c) verlängert sich darüber bzw. über die in Artikel 2 Nr. 4 genannte Reisezeit hinaus, wenn sich die Beendi-
gung einer Reise aus Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat. 
 

3.2 Endet das Versicherungsjahr 
a) vor Antritt der versicherten Reise, besteht der Versicherungsschutz in der Reiserücktrittsversicherung nur 
fort, wenn der Versicherungsvertrag nicht gekündigt ist oder nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Höchstversi-
cherungsdauer neu abgeschlossen wurde; 
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b) während einer versicherten Reise, besteht der Versicherungsschutz nur fort, wenn der Versicherungsver-
trag nicht gekündigt ist oder nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Höchstversicherungsdauer neu abgeschlos-
sen wurde. 
 

Artikel 4 - Prämie 
4.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 
 

4.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste oder einmalige Prämie 
 

4.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung. Die erste oder einmalige Prämie wird - wenn nichts anderes 
vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Ist 
die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahres-
prämie. 
 

4.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 

4.2.3 Rücktritt. Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zu-
rücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 

4.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgeprämie 
 

4.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung. Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit-
punkt fällig. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 

4.3.2 Zahlungsaufforderung. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. 
 

4.3.3 Kein Versicherungsschutz. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach 4.3.2 darauf hingewiesen wurde. 
 

4.3.3.1 Kündigung: Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach 4.3.2 darauf hingewiesen hat. 
 

4.3.3.2 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der 
Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 

4.4 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

4.4.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt wegen einer An-
zeigepflichtverletzung oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung (5 6.) beendet, 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. 
Tritt der Versicherer nach 4.2.3 wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 
 

4.4.2 Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versicherungsfalls, so hat der Versicherer nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so 
hat er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu 
der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurück zu zahlen. 
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Artikel 5 - Ausschlüsse 
5.1 Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren … 
 

5.1.1 … des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; der Kernenergie oder sonstiger ionisierender 
Strahlung. 
 

5.1.1.1 Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse oder innere Unruhe sind jedoch ver-
sichert, wenn die versicherte Person während der versicherten Reise von einem dieser Ereignisse überrascht 
wird. Der Versicherungsschutz erlischt am Ende des 14. Tages nach Beginn des jeweiligen Ereignisses. Die 
Erweiterung gilt nicht bei Reisen in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der Einreise der versicherten Person 
bereits Krieg, Bürgerkrieg oder innere Unruhe herrscht oder kriegsähnliche Ereignisse bestehen bzw. für die 
zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland 
existiert hat. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg, Bürgerkrieg, an kriegsähnlichen Ereignis-
sen oder inneren Unruhen sowie für Unfallfolgen bzw. Erkrankungen durch den Einsatz von ABC-Waffen. 
 

5.1.1.2 Ausgeschlossen sind außerdem Schäden durch Streik, Kernenergie, Beschlagnahme und sonstige 
Eingriffe von hoher Hand sowie Schäden in Gebieten, für welche zum Zeitpunkt der Einreise der versicherten 
Person eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland bestand (z.B. aufgrund 
von Terrorangriffen oder Naturkatastrophen). 
 

5.2 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die versicherte Person den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ../. Versicherten entsprechenden Verhäl-
tnis zu kürzen. 
 

Artikel 6 - Laufzeit/Kündigung 
6.1 Stillschweigende Verlängerung: Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 1 Monat vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 

6.2 Vertragsbeendigung: Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
 

6.3 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können der Versicherungsnehmer und die Bayerische den 
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist nur binnen eines Monats nach Abschluss der Verhandlun-
gen über die Entschädigung zulässig. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres, kündigen. Die Bayerische 
kann mit einer Frist von einem Monat, frühestens jedoch zum Ende der versicherten Reise, kündigen. 
 

Artikel 7 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt 
7.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen. 
Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z.B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn sie bei der 
Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme abzüglich Selbstbehalt. 
 

7.2 Sofern im Versicherungsschein zum Reiseversicherungsschutz für eine Versicherung ein Selbstbehalt 
vereinbart ist, wird dieser vom erstattungsfähigen Schaden (errechneter Entschädigungsbetrag) abgezogen. 
 

Artikel 8 - Beitragsänderungen, Änderungen dieser Versicherungsbedingungen 
8.1 Der Versicherer ist berechtigt, den Versicherungsbeitrag (Prämie) mit Wirkung ab Beginn der nächsten 
Versicherungsperiode ohne Änderung des Umfangs des Versicherungsschutzes einseitig anzupassen, soweit 
der Versicherungsvertrag zum Änderungszeitpunkt für den Versicherer ordentlich kündbar ist. Bei einer 
Erhöhung des Beitrags darf der neue Beitrag den zum Zeitpunkt der Beitragserhöhung für Neuverträge mit 
gleichem Deckungsumfang geltenden Beitragssatz nicht übersteigen. Es gilt Ziffer 8.3. 
 

8.2. Der Versicherer ist berechtigt, die Versicherungsbedingungen mit Wirkung ab Beginn der nächsten 
Versicherungsperiode zu ändern, wenn dies der Umstellung der Versicherungsbedingungen auf die zum 
Zeitpunkt ihrer Wirksamkeit vom Versicherer im Neugeschäft verwendeten Bedingungen dient und der Versi-
cherungsvertrag zum Änderungszeitpunkt für den Versicherer ordentlich kündbar ist. Die angepassten Versi-
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cherungsbedingungen werden dem Versicherungsnehmer unter Kenntlichmachung der Unterschiede zum 
bisherigen Vertragsinhalt schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Es gilt Ziffer 8.3. 
 

8.3 Der Versicherer unterrichtet den Versicherungsnehmer rechtzeitig, mindestens einen Monat vor deren 
Wirksamkeit, über eine Beitragserhöhung nach Ziffer 8.1 oder einer Bedingungsänderung nach Ziffer 8.2 und 
weist diesen auf sein Kündigungsrecht und die Folgen der Nichtausübung hin. Der Versicherungsnehmer 
kann dann den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Wirksam-
keit der vorgenannten Änderung kündigen. Die Änderung wird wirksam, wenn der Versicherungsnehmer das 
Versicherungsverhältnis nicht fristgemäß kündigt. Die Kündigungsmöglichkeit besteht für den Versicherungs-
nehmer nicht, sofern sich lediglich die Versicherungssteuer erhöht. Zur Wahrung der vorgenannten Frist durch 
den Versicherungsnehmer genügt die rechtzeitige Absendung. 
 

Artikel 9 - Obliegenheiten des Versicherungsnehmers / Versicherten bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls 
9.1. Der Versicherungsnehmer / Versicherte ist verpflichtet: 
 

9.1.1 dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig den Rei-
severtrag zu stornieren oder im Falle der schon angetretenen Reise den Abbruch anzuzeigen sowie den 
Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen 
könnte; 
 

9.1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte vorsätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

9.1.3 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers / Versicherten ent-
spricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
 

9.1.4 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer / Versicherte nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 
 

9.1.5 Verletzt der Versicherungsnehmer / Versicherte eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen hat. 
 

Artikel 10 - Ansprüche gegen Dritte (Subsidiaritätsklausel) 
10.1 Schadenersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis zu der Höhe, in der im Versi-
cherungsfall eine Entschädigung geleistet wird, auf die Bayerische über. Sofern erforderlich, ist der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber der Bayerischen 
abzugeben. Soweit der Versicherer dennoch geleistet hat, sind die Leistungen zurückzuerstatten. 
 

10.2 Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen (dies gilt insbesondere auch für die ge-
setzlichen Leistungen der Sozialversicherungsträger) gehen der Eintrittspflicht der Bayerischen vor. Dies gilt 
auch dann, wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart ist. 
Die Ansprüche der versicherten Person werden hiervon nicht berührt und nicht beeinträchtigt. Meldet die 
versicherte Person den Versicherungsfall der Bayerischen, wird diese in Vorleistung treten und den Schaden 
bedingungsgemäß regulieren. 
 

Artikel 11 - Zahlung der Entschädigung 
11.1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festgestellt und liegen der 
Bayerischen der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis sowie Rechnungsurschriften und die erbrach-
ten Nachweise - diese gehen in das Eigentum der Bayerischen über - vor, so hat die Auszahlung der Ent-
schädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des 
Anspruches durch die Bayerische in Folge eines Verschuldens der versicherten Person gehindert sind. 
 

11.2 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung der Betrag verlangt werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 
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11.3 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs des Tages, an dem die Belege 
bei der Bayerischen eingehen, in EURO umgerechnet. Als Tageskurs gilt für gehandelte Währungen der 
amtliche Devisenkurs, Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs gemäß „Währungen der 
Welt“, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand. 
 

Artikel 12 - Besondere Verwirkungsgründe/Klagefrist/Verjährung 
12.1 Die Bayerische ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
a) die versicherte Person nach Eintritt des Versicherungsfalles versucht, die Bayerische arglistig über 
Umstände zu täuschen, die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind, oder aus Anlass 
des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich oder arglistig unwahre Angaben 
macht, auch wenn hierdurch der Bayerischen kein Nachteil entsteht. Bei Vorsatz bleibt die Bayerische 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der Bayerischen gehabt hat. 
b) eine Erstattung abgelehnt wurde und der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb von sechs Monaten 
gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem die Bayerische den erhobenen Anspruch 
unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolgen schriftlich abgelehnt hat. 
 

12.2 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Ist ein Anspruch aus dem 
Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 
zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristbe-
rechnung nicht mit. 
 

Artikel 13 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen 
13.1 Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht 
werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in einem dieser Versiche-
rungsverträge ebenfalls eine nachrangige Haftung vereinbart ist. Die Ansprüche der versicherten Person blei-
ben davon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall der Bayeri-
schen, wird diese in Vorleistung treten und den Schadensfall bedingungsgemäß regulieren. 
 

Artikel 14 - Mitteilungen an die Bayerische 
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber der Bayerischen bedürfen der Schriftform. Zu ihrer Entgegen-
nahme sind Versicherungsvermittler nicht bevollmächtigt. 
 

Artikel 15 - Anschrift der Bayerischen 
Bayerische Beamten Versicherung AG 
Thomas-Dehler-Straße 25 
D-81737 München 
 

Artikel 16 - Zuständiges Gericht 
16.1 Gerichtsstand für Klagen gegen die Bayerische ist München oder der Wohnsitz des Versicherungs-
nehmers in Deutschland. 
 

16.2 Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht. 
 

Artikel 17 - Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der 
Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind. 
 

A) Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruchversicherung 
 

§ 1 - Reiserücktritt vor Reiseantritt (Stornierung) 
 

1.1 Die Bayerische leistet Entschädigung bei Nichtantritt der Reise für die von der versicherten Person nach-
weislich vertraglich geschuldeten Stornierungskosten. Hierzu zählt auch ein etwaiges Vermittlungsentgelt 
soweit dieses bereits bei Buchung der Reise vertraglich vereinbart, geschuldet, in Rechnung gestellt und 
durch eine um das Vermittlungsentgelt erhöhte Versicherungssumme mitversichert wurde. 
 

1.2 Die Bayerische ist im Umfang von Ziffer 1.1, sowie unter Berücksichtigung der Einschränkungen gem. 
Ziffer 2 leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der nachstehend 
genannten Ereignisse eingetreten ist. 
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2. Versicherte Ereignisse bei versicherten Personen oder Risikopersonen 
2.1 Wenn die planmäßige Durchführung der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder 
eine Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse 
betroffen wird und wenn bei Buchung der versicherten Reise mit Eintritt eines der nachstehenden Ereignisse 
nicht zu rechnen war, erstattet die Bayerische die vom Versicherten nachweislich vertraglich geschuldeten 
Stornierungskosten bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 
a) Tod, schwerer Unfall, unerwartete schwere Erkrankung; 
b) unerwartete Impfunverträglichkeit; 
c) Komplikationen einer bestehenden Schwangerschaft oder Feststellung einer Schwangerschaft nach Versi- 
cherungsbeginn; 
d) Schaden am Eigentum in Folge von Feuer, Elementarereignissen oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten 
(z. B. Einbruchdiebstahl), sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen 
des Geschädigten erheblich ist und sofern seine Anwesenheit am Schadenort zur Schadenminderung oder 
zur Feststellung des Versicherungsfalles, der Schadenursache sowie der Schadenhöhe erforderlich ist; 
e) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender Arbeitslosigkeit infolge einer unerwarteten, betriebsbeding-
ten Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber; 
f) Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit mit Mehraufwands-
entschädigung (1-EUR-Job) durch die versicherte Person, sofern dies bei der Reisebuchung arbeitslos gemel-
det war und das Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat. Nicht versichert sind die Aufnahme von Praktika, be-
trieblichen Maßnahmen oder Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines Schülers 
oder Studenten während oder nach der Schul- oder Studienzeit; 
g) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt die versicherte Reise wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels ge-
bucht und die versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die 
ersten 6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit; 
h) Unerwartetem Beginn des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ), so-
fern der Termin nicht verschoben werden kann und die Stornogebühren nicht von einem anderen Kostenträ-
ger übernommen werden; 
i) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schule/Universität, die wiederholt werden 
müssen, um eine Verlängerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder den Schul-/Studienabschluss 
zu erreichen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor dem Termin der nicht bestandenen Prüfung 
gebucht wurde und der Termin für die Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt; 
j) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul- oder Klassenreise handelt; 
k) Bruch von Prothesen bzw. unerwarteter Lockerung von implantierten Gelenken; 
l) Einreichung der Scheidungsklage einer versicherten Person (bei einvernehmlicher Trennung der dement-
sprechende Antrag) beim zuständigen Gericht unmittelbar vor einer gemeinsamen Reise der betroffenen 
Ehepartner; 
m) einer unerwarteten gerichtlichen Ladung einer versicherten Person, sofern das zuständige Gericht einer 
Verschiebung des Termins, aufgrund der gebuchten Reise nicht zustimmt; 
n) konjunkturbedingter Kurzarbeit einer versicherten Person für einen Zeitraum von mindestens drei aufeinan-
der folgenden Monaten und einer Reduzierung des regelmäßigen monatlichen Bruttoarbeitsentgeltes um 
mindestens 35%. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber die Kurzarbeit zwischen Versicherungsabschluss 
und dem Reisebeginn anmeldet; 
o) unerwartetem Termin zur Spende von Organen oder Geweben (z. B. Knochenmark). 
 

2.2 Risikopersonen sind 
a) versicherte Personen untereinander, sowie ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder, die gemein-
sam eine Reise gebucht und versichert haben; 
b) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähn-
lichen Lebensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, 
Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger; 
c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige gem. § 1 Ziff. 2. 
b) einer versicherten Person betreuen; 
d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis „Tod“ eingetreten ist. 
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2.3 Anzahl der PersonenHaben mehr als 4 Personen (bei Familienversicherungen 6 Personen) und ggf. 
zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die 
jeweiligen Angehörigen der versicherten Person gem. Artikel 1 und deren Betreuungspersonen als Risiko-
personen, nicht mehr die versicherten Personen untereinander. 
 

3. Verspätungsschutz 
 

3.1 Verspätungsschutz Anreise 
Die Bayerische erstattet die nachweislich angefallenen Mehrkosten der Anreise nach Art und Qualität der 
ursprünglich gebuchten Anreise, wenn wegen den in § 1 Ziff 2.1. genannten Gründen oder einer Verspätung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln von mehr als 2 Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am Zielort 
abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die Hinreise verspätet fortgesetzt werden 
muss. Ebenfalls erstattet werden die Kosten für gebuchte und versicherte, jedoch aufgrund des verspäteten 
Antritts der Reise aus den in § 1 Ziff. 2.1 genannten Gründen oder wegen einer Verspätung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen. An- und Abreisetag werden jeweils als volle 
Reisetage mitgerechnet. Erstattet werden die Mehrkosten bzw. Kosten bis zur Höhe der Stornokosten, die bei 
Nichtantritt der Reise angefallen wären. Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen sind alle 
Land oder Wasserfahrzeuge, die im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zugelassen sind, sowie inner-
deutsche Zubringerflüge. 
 

3.2 Verspätungsschutz Rückreise 
Die Bayerische erstattet die Mehrkosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich gebuchten Art und 
Qualität bis zu 1.500,– je Versicherungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung eines öffentli-
chen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am Zielort 
abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die Rückreise verspätet fortsetzen muss, die 
nachgewiesenen Kosten für notwendige und angemessene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) bis 
zu € 150,– je Versicherungsfall, wenn die Rückreise der versicherten Person sich wegen einer Verspätung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden verzögert. Voraussetzung ist, dass das 
Anschlussverkehrsmittel mitversichert wurde. 
 

3.3 Umbuchungskosten 
Die Bayerische erstattet entstehende Umbuchungsgebühren bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unver-
züglicher Stornierung der versicherten Reise angefallen wären, sofern die versicherte Reise aus versichertem 
Grund gemäß § 1 Ziff. 2.1 umgebucht wird. 
 

3.4 Einzelzimmerzuschlag 
Die Bayerische erstattet die Mehrkosten für einen Einzelzimmerzuschlag bis max. zur Höhe der anfallenden 
Stornokosten, die bei einer unverzüglichen Komplettstornierung angefallen wären, sofern mit einer weiteren 
bei der Bayerischen versicherten Person ein Doppelzimmer gebucht wurde, diese jedoch aus einem versi-
cherten Grund gem. §1 Ziff.2.1 die gebuchte und versicherte Reise storniert. 
 

§ 2 - Reiseabbruch 
 

1. Gegenstand der Versicherung 
Die Bayerische leistet, wenn die versicherte Reise aus den unter § 2 Ziff. 1 a; c; d; und k. genannten Gründen 
nicht planmäßig beendet werden kann (Reiseabbruch), bis zur Entschädigungsgrenze für die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehr-
kosten. der versicherten Person, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem versicherten Arrangement ent-
halten sind. Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, der Unter-
kunft und Verpflegung auf die bei der Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der gebuch-
ten Reise die Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden die Kosten für einen Sitzplatz in der 
einfachsten Flugklasse ersetzt. Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen, sowie Kosten für 
die Überführung einer verstorbenen versicherten Person. Wird die versicherte Person oder eine mitreisende 
Risikoperson aufgrund unerwarteter schwerer Krankheit oder schwerer Unfallverletzung während der versi-
cherten Reise reiseunfähig und kann sie deshalb die Reise nicht planmäßig beenden (verlängerter Aufenthalt) 
erstattet die Bayerische je Versicherungsfall die nachgewiesenen zusätzlichen Kosten, die der versicherten 
Person für die Unterkunft entstehen bis zu 1.500 EUR, sofern sich eine mitreisende Risikoperson in statio-
närer Behandlung befindet und bis zu 750 EUR sofern nur eine ambulante Behandlung der versicherten 
Person oder einer mitreisenden Risikoperson erfolgt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft mitge-
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bucht und mitversichert wurde. Bei Erstattung der Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Qualität 
abgestellt. Nicht erstattet werden Kosten für einen stationären Aufenthalt. 
 

2. Urlaubsgarantie 
Zusätzlich leistet die Bayerische Entschädigung in Höhe des versicherten Reisepreises bei Abbruch der ge-
buchten und versicherten Reise aus den unter § 2 Ziff.1 a; c; d; und k genannten Gründen innerhalb der 
ersten Hälfte der versicherten Reise, maximal jedoch in den ersten 8 Reisetagen. An- und Abreisetag werden 
jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. Ab der zweiten Hälfte der gebuchten und versicherten Reise, spä-
testens ab dem 9. Reisetag, leistet die Bayerische nur noch Entschädigung für gebuchte und versicherte, 
jedoch von der versicherten Person aufgrund des Abbruches der Reise nicht mehr in Anspruch genommene 
Reiseleistungen. Sofern sich die Kosten für einzelne Reiseleistungen (z. B. bei Pauschalreisen) nicht nach-
weisen lassen, erstattet die Bayerische die Kosten für die nicht genutzten Reisetage. Hierbei wird folgend die 
Berechnungsformel zugrunde gelegt: (Anzahl der nicht genutzten Reisetage/ursprüngliche Anzahl der Reise-
tage) x Reisepreis = Kostenersatz. An- und Abreisetag werden jeweils als volle Reisetage mitgerechnet. 
Keine Erstattung wird vorgenommen, wenn es sich bei den nicht in Anspruch genommenen Reiseleistungen 
um eine reine Flugleistung handelt. 
 

3. Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung 
Die Bayerische ersetzt bei einer gebuchten Rundreise oder Kreuzfahrt die notwendigen Beförderungskosten, 
um von dem Ort, an dem die Reise unterbrochen werden musste, wieder zur Reisegruppe gelangen zu kön-
nen, maximal jedoch nur bis zum Wert der noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung. Ausgeschlossen sind 
jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen von der versicherten Person verur-
sachtem, unplanmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung). 
 

4. Naturkatastrophen/Elementarereignisse am Urlaubsort 
Weiterhin leistet die Bayerische bei Naturkatastrophen und Elementarereignissen (Lawinen, Erdrutsche, Über-
schwemmungen, Erdbeben, Wirbelstürme) am Urlaubsort eine Entschädigung für: 
a) die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend notwendigen Aufenthaltsverlängerung am 
Urlaubsort für Unterkunft und Verpflegung; 
b) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten (nicht jedoch Überführungskosten im Todes-
fall) und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten. 
c) Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch Heilkosten), der versicherten Person, wenn die Rei-
se nicht planmäßig beendet werden kann. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beför-
derungsunternehmen wegen von der versicherten Personverursachtem, unplanmäßigem Abweichen von der 
geplanten Reiseroute (z. B. Notlandung). Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft und 
Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abgestellt. Die Entschädigungsleistung ist insgesamt be-
grenzt auf 3.000,– EUR. 
 

§ 3 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Als Ergänzung zu den in Artikel 9 des allgemeinen Teils aufgeführten Allgemeinen Obliegenheiten, ist die 
versicherte Person verpflichtet, 
1. die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktrittsgrundes zu stornieren, um die Rücktritts-
kosten möglichst gering zu halten und der Bayerischen den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mit-
zuteilen; 
2. den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der Stornokosten-Rechnung nebst Zahlungs-
nachweis bei der Bayerischen einzureichen, bei Stornierung eines Objekts zusätzlich eine Bestätigung des 
Vermieters über die Weitervermietung; 
3. schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Schwangerschaft und Impfunverträglichkeit 
durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, psychische 
Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie; 
4. bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben des Arbeitgebers, bei Aufnahme eines Arbeitsver-
hältnisses den Vertrag und bei Arbeitsplatzwechsel den alten sowie den neuen Arbeitsvertrag einzureichen; 
5. alle weiteren versicherten Ereignisse durch Vorlage geeigneter Originalunterlagen nachzuweisen; 
6. Zusätzlich zu den Obliegenheiten gemäß § 3 Nr.1-5 obliegt es den versicherten Personen im Rahmen der 
Reiseabbruchversicherung nach einem Schadenfall: 
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a) dem Versicherer den Eintritt des Schadenfalles unverzüglich über die im Versicherungsschein angegebene 
24-Stunden-Notrufnummer anzuzeigen, 
b) ein ärztliches Attest eines am Urlaubsort ansässigen Arztes einzureichen. 
7. Die Rechtsfolgen der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil Art. 9. 
 

§ 4 - Versicherungssumme, Selbstbehalt, Unterversicherung 
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen. 
Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn sie bei der 
Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wurden.  Die Bayerische haftet bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme abzüglich Selbstbehalt. 
2. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt die versicherte Person einen Selbstbehalt. Der Selbstbehalt 
beträgt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,- EUR je Person. 
3. Unterversicherung: Ist die Versicherungssumme (vgl. § 3 Nr. 1) niedriger als der Wert der versicherten 
Reise (Versicherungswert), zahlt die Bayerische in Folge Unterversicherung nur nach dem Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zum Versicherungswert. 
 

§ 5 - Sonderbestimmungen für gemietete Ferienwohnungen 
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienap-
partements in Hotels genommen wird, erhält Teil A § 1 Ziff. 2 folgende Fassung: Die Bayerische leistet Ent-
schädigung bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in § 1 Ziff. 2 genannten, wichtigen Gründe für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versi-
cherten nachweislich vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten. Die übrigen Bestimmungen des Teiles A 
gelten sinngemäß. 
 

§ 6 - Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht, 
1. bei Erkrankungen, die eine psychische Reaktion auf ein Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, 
ein Flugunglück oder auf die Befürchtung von Kriegsereignissen, innere Unruhen oder Terrorakten sind; 
2. bei Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der Reisebuchung bekannt und in den letzten 6 Monaten vor der 
Reisebuchung behandelt worden sind; Kontrolluntersuchungen sind davon ausgenommen; 
3. für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler erst infolge der Stornierung der Reise geschuldet werden 
(z.B. Bearbeitungsgebühren  für Reisestornierung); 
4. für Abschussprämien bei Jagdreisen. 
 

B) Reisegepäckversicherung 
 

§ 1 - Gegenstand der Versicherung 
1. Mitgeführtes Reisegepäck. Die Bayerische leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisegepäck abhan-
den kommt, zerstört oder beschädigt wird durch: 
a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Beraubung, räuberische Erpressung, vorsätzliche Sachbeschädigung durch 
Dritte; 
b) Unfall des Transportmittels (z. B. Verkehrsunfälle) oder Unfall der versicherten Person; 
c) Feuer und Elementarereignisse (z. B. Brand, Blitzschlag, Explosion, Überschwemmung, Sturm) 
2. Aufgegebenes Reisegepäck. Die Bayerische leistet Entschädigung, wenn 
a) aufgegebenes Reisegepäck abhanden kommt, zerstört oder beschädigt wird, während es sich im Gewahr-
sam eines Beförderungsunternehmens, eines Beherbergungsbetriebes, eines Gepäckträgers oder einer 
Gepäckaufbewahrung befindet; 
b) zur Beförderung aufgegebenes Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestimmungsort nicht 
innerhalb von 24 Stunden nach der vorgesehenen Ankunftszeit der versicherten Person erreicht). Ersetzt 
werden die nachgewiesenen Aufwendungen für die Wiedererlangung des Gepäcks und für notwendige Er-
satzbeschaffungen zur Fortführung der Reise bis zu 10 % der Versicherungssumme, höchstens 250,-. EUR. 
 

§ 2 Versicherte Sachen 
1. Versichert ist das Reisegepäck der versicherten Person bis zur gewählten Versicherungssumme. Die Versi-
cherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß Nr. 2 u. Nr. 3 
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entsprechen. Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebedarfs einschließlich Geschenke und 
Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. 
2. Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der versicherten Person aufbewahrt werden (z. B. in 
Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus auf die 
jeweils versicherte Reise mitgenommen werden. 
 

§ 3 - Einschränkung des Versicherungsschutzes; Ausschlüsse 
1. Einschränkungen des Versicherungsschutzes: 
a) Nicht motorisierte Falt- und Schlauchboote sowie andere nicht in § 3 Nr. 2 genannte Sportgeräte und deren 
jeweiliges Zubehör sind nur dann versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch 
befinden. 
b) Schmucksachen und Sachen aus Edelmetall, Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich des je-
weiligen Zubehörs sind im Gepäck, das zur Beförderung aufgegeben ist und in abgestellten Fahrzeugen 
sowie deren Anhängern nicht versichert. Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sind 
bis zu der in § 4 Nr. 2 a) genannten Entschädigungsgrenze, jedoch dann mitversichert, wenn sie in persönli-
chem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden, einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung über-
geben sind, bestimmungsgemäß getragen oder benutzt werden, in einem ordnungsgemäß verschlossenen 
Raum eines Gebäudes oder eines Passagierschiffes verwahrt sind oder sich in einer bewachten Garderobe 
befinden. Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sind auch dann versichert, wenn sie 
in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder 
einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind. 
c) Schmucksachen sowie Sachen aus Edelmetall sind bis zu der in § 4 Nr. 2 a) genannten Entschädigungs-
grenze mitversichert, wenn sie in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden, einem Beher-
bergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind, bestimmungsgemäß getragen oder benutzt werden oder 
in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Gebäudes oder eines Passagierschiffes verwahrt und 
außerdem in einem Safe oder einem anderen ortsfesten, verschlossenen Behältnis untergebracht sind. 
d) Reisegepäck - außer die in b) und c) sowie in § 3 Nr. 2 genannten Sachen - ist in einem unbeaufsichtigt ab-
gestellten Fahrzeug oder dessen Anhänger gegen Diebstahl oder Einbruchdiebstahl (s. Teil B § 1 Nr. 1 a) nur 
versichert, soweit es sich in einem fest umschlossenen, nicht einsehbaren und durch Verschluss gesicherten 
Innen- oder Kofferraum des Kraftfahrzeuges oder in einem fest umschlossenen und durch Verschluss gesi-
cherten Anhängers befindet und wenn nachweislich der Schaden tagsüber zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 
Ortszeit eingetreten ist oder das Fahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage (Parkhäuser 
oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung offen stehen, genügen nicht) abgestellt war oder der Scha-
den während einer Fahrtunterbrechung von nicht länger als zwei Stunden eingetreten ist. 
e) Reisegepäck - außer die in b) und c) sowie die in § 3 Nr. 2 genannten Sachen - ist in einem unbeaufsich-
tigten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie vorsätzliche Sachbeschädigung durch 
Dritte (s. Teil B § 1 Nr. 1a) nur versichert, solange sich die Sachen in einem fest umschlossenen und durch 
Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum (z. B. Kajüte) des Wassersportfahrzeuges befinden. 
f) Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt. 
 

2. Die Bayerische leistet keinen Ersatz für: 
a) Motorgetriebene Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge einschließlich Zubehör und Motoren; 
b) Fahrräder, Inline-Skates, Hängegleiter und Gleitschirme, Segelsurfgeräte und Wintersportgeräte, Golf- und 
Tauchausrüstungsgegenstände einschließlich deren Zubehör; 
c) Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und Dokumente aller Art; Ausweispapiere sind jedoch versichert 
(vgl. § 4 Nr.1 d); 
d) Sachen mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaberwert; 
e) Mobiltelefone (Handys), EDV-Geräte (Laptops, Notebooks, Palm, mobile Navigationssysteme etc.), sonsti-
ge Geräte der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, jeweils einschließlich Zubehör, Datenträger und 
Software; 
f) Kontaktlinsen, Brillen, Prothesen, Zahnspangen und Hilfsmittel jeder Art; 
g) Sachen, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden; 
h) Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung 
oder Verschleiß verursacht werden; 
i) Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen- oder Stehen lassen; 
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j) Schäden, die während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür benutzten Geländes eintreten. 
 

§ 4 - Höhe der Entschädigung; Selbstbehalt; Unterversicherung 
1. Im Versicherungsfall leistet die Bayerische: 
a) für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen den Zeitwert. Der Zeitwert ist jener Betrag, der in der 
Regel erforderlich ist, neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der 
versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) z. Zt. des Schadeneintritts entsprechenden Betrages; 
b) für beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten, höchstens jedoch den Zeitwert; 
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert; 
d) die amtlichen Gebühren für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-
papieren und sonstigen Ausweispapieren; 
2. Die Höchstentschädigung beträgt für 
a) Schmucksachen und Sachen aus Edelmetall, Pelze, Video-, Film- und Fotoapparate einschließlich Zubehör 
je Versicherungsfall maximal 50 % der vereinbarten Versicherungssumme; 
b) Geschenke u. Reiseandenken, die auf der versicherten Reise erworben wurden, je Versicherungsfall 10 % 
der Versicherungssumme, maximal 380,- EUR. 
3. Selbstbehalt Je Versicherungsfall trägt die versicherte Person einen Selbstbehalt in Höhe von 50,- EUR. 
4. Unterversicherung Ist die Versicherungssumme (vgl. § 2 Nr. 1) niedriger als der Zeitwert des versicherten 
Reisegepäcks (Versicherungswert), zahlt die Bayerische in Folge der Unterversicherung nur nach dem Ver-
hältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert. 
 

§ 5 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
1. Als Ergänzung zu den in Artikel 9 des allgemeinen Teils aufgeführten Allgemeinen Obliegenheiten ist die 
versicherte Person verpflichtet, Schäden durch strafbare Handlungen der nächst erreichbaren zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen unverzüglich anzuzeigen 
und sich dies bestätigen zu lassen. Der Bayerische ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
2. Schäden an aufgegebenem Reisegepäck müssen dem Beförderungsunternehmen oder Beherbergungs-
betrieb unverzüglich gemeldet werden. Der Bayerische ist hierüber eine Bescheinigung des betreffenden Un-
ternehmens einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen nach 
der Entdeckung unverzüglich unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von 
sieben Tagen, schriftlich über den Schaden zu informieren und aufzufordern, den Schaden zu besichtigen 
und zu bescheinigen. Die versicherte Person ist verpflichtet, Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu 
mindern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, Gastwirt) 
form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen, den Schadenfall unver-
züglich der Bayrischen anzuzeigen und Weisungen der Bayerischen zu beachten. 
3. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, gelten die in Artikel 11 des Allge-
meinen Teils genannten Bestimmungen. 
 

§ 6 - Besondere Verwirkungsgründe 
Die Bayerische ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die versicherte Person aus Anlass des Versi-
cherungsfalles insbesondere in der Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre oder unvollständige Angaben 
macht, auch wenn hierdurch der Bayerischen kein Nachteil entsteht. 
 

C) Auslandsreisekrankenversicherung 
 

§ 1 - Gegenstand der Versicherung 
1. Die Bayerische bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereig-
nisse. Sie gewährt bei einem im Ausland unvorhergesehen eintretenden Versicherungsfall Ersatz von dort 
entstehenden Aufwendungen für Heilbehandlung, des Krankentransports und der Überführung bei Tod. 
2. Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krank-
heit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizini-
schem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Als Versicherungsfall gelten auch Schwanger-
schaftskomplikationen, Fehlgeburt und Tod. 
3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Als Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem die 
versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat. 
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§ 2 - Umfang und Höhe der Leistungspflicht; Selbstbehalt 
1. Die Bayerische ersetzt die Aufwendungen für die im Ausland notwendigeärztliche Hilfe. Dazu gehören 
Kosten für: 
a) ambulante Behandlung durch einen zugelassenen Arzt (nicht für Behandlung durch Heilpraktiker), ein-
schließlich Röntgendiagnostik; 
b) Heilmaßnahmen, Arznei- und Verbandmittel, die der versicherten Person ärztlich verordnet werden; 
c) stationäre Behandlung im Krankenhaus einschließlich unaufschiebbarer Operationen; 
d) den medizinisch notwendigen Krankentransport zur stationären Behandlung in das nächstgelegene Kran-
kenhaus im Ausland; 
e) schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in einfacher Ausführung (Amalgamfüllungen) so-
wie Reparaturen von Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu insgesamt 250 EUR je Versicherungsfall; 
f) medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls. Die Bayerische leistet im vertraglichen 
Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von der Schulmedizin überwie-
gend anerkannt sind. Sie leistet darüber hinaus für Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis als 
ebenso Erfolg versprechend bewährt haben oder die angewandt werden, weil keine schulmedizinischen Me-
thoden oder Arzneimittel zur Verfügung stehen. Die Bayerische kann jedoch ihre Leistungen auf den Betrag 
herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen 
wäre. 
2. Die Bayerische ersetzt außerdem Mehraufwendungen für: 
a) den medizinisch sinnvollen und medizinisch vertretbaren Rücktransport der versicherten Person in das dem 
ständigen Wohnort der versicherten Person nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Soweit medizinische 
Gründe nicht entgegenstehen, ist das kostengünstigste Transportmittel zu wählen. Die durch den Rücktrans-
port ersparten Fahrtkosten werden auf die Versicherungsleistung angerechnet. 
b) die durch die Überführung bei Tod einer versicherten Person in das Inland oder die Bestattung der versi-
cherten Person am Sterbeort entstehenden Kosten bis zu 10.000,- EUR. 
3. Die Leistungspflicht die Bayerische für medizinisch notwendige Heilbehandlung infolge Krankheit oder Un-
fall ist, für alle versicherten Personen eines Vertrages, der Höhe nach auf 2.000.000,- EUR je Reise begrenzt. 
 

§ 3 - Einschränkung der Leistungspflicht 
1. Keine Leistungspflicht besteht für: 
a) Heilbehandlungen, die der alleinige Grund oder einer der Gründe für den Antritt der Reise waren; 
b) Heilbehandlungen oder andere ärztlich angeordnete Maßnahmen, die vor Antritt der versicherten Reise 
feststanden oder von denen der versicherten Person vor Reiseantritt bekannt war, dass sie bei planmäßiger 
Durchführung der Reise stattfinden mussten; 
c) Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen sowie für psychoanalytische und 
psychotherapeutische Behandlung sowie Hypnose. 
d) Massage- und Wellness-Behandlungen, Fango und Lymphdrainage; 
e) Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, Reparaturen von Zahnprothesen und 
Provisorien hinausgehen; 
f) Anschaffungen oder Reparaturen von Prothesen und Hilfsmitteln (z. B. Brillen); 
g) Untersuchungen und Behandlung wegen Schwangerschaft und Entbindung, Vorsorgeuntersuchungen, 
Schwangerschaftsabbruch; die Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen vor der 36. Schwanger-
schaftswoche und Fehlgeburten unterliegen jedoch der Leistungspflicht; 
h) auf Vorsatz, einschließlich Selbstmordes und Selbstmordversuches, oder Sucht beruhende Krankheiten 
oder Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen; 
i) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilitationsmaßnahmen; 
j) ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort; die Einschränkung entfällt, wenn während eines 
vorübergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Erkrankung oder einen dort 
eingetretenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird; 
k) Behandlung durch Ehegatten, Eltern und Kinder; nachgewiesene Sachkosten werden tarifgemäß erstattet; 
l) eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung. Übersteigt eine Heilbehandlung 
oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder ist eine 
in Rechnung gestellte Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes nicht angemessen, so kann die Baye-
rische ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. 
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§ 4 - Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
1. Als Ergänzung zu den in Artikel 9 des allgemeinen Teils aufgeführten Allgemeinen Obliegenheiten ist die 
Bayerische zur Leistung nur verpflichtet, wenn die erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese müssen den 
Namen des Rechnungsausstellers sowie den Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum der behandelten 
Person tragen, ferner die Krankheitsbezeichnung enthalten und nach Behandlungsdaten und vorgenomme-
nen Leistungen spezifiziert sein. Hat sich ein anderer Versicherer oder eine gesetzliche Krankenversicherung 
an den Kosten beteiligt, so sind Zweitschriften der Belege bzw. Rechnungen mit Leistungsvermerk und 
Erstattungsbetrag oder Ablehnungsvermerk erforderlich. Rezepte sind zusammen mit der Arztrechnung 
einzureichen, die Rechnung über Heilmittel zusammen mit der Verordnung, aus der das verordnete Medika-
ment, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen müssen. Bei Zahnbehandlung müssen die 
Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung tragen. Auf Ver-
langen der Bayerischen ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch einen von der Bayerischen beauf-
tragten Arzt untersuchen zu lassen. Für die Erstattung von Rücktransportkosten ist neben Belegen für die 
Kosten des Rücktransportes eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit des Rück-
transportes vorzulegen. Ein Anspruch auf Erstattung der Überführungs- bzw. Beisetzungskosten ist durch 
Kostenbelege, die amtliche Sterbeurkunde und die ärztliche Bescheinigung der Todesursache zu begründen. 
Von allen fremdsprachigen Belegen, die für die Versicherungsleistung erheblich sind, kann die Bayerische 
beglaubigte Übersetzungen der Belege verlangen; die Kosten hierfür trägt der Versicherungsnehmer. 
2. Die geforderten Nachweise sollen unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach beendeter Heilbe-
handlung bzw. nach Ende der Reise, dem Rücktransport, der Überführung oder Bestattung eingereicht wer-
den. Jede Krankenhausbehandlung ist binnen 10 Tagen nach ihrem Beginn anzuzeigen. 
3. Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, gelten die in Artikel 11 des Allge-
meinen Teils genannten Bestimmungen. 
 

D) Versicherung von Assistance-Leistungen 
(nur in Verbindung mit Auslandsreisekrankenversicherung - Teil C -) 

 

§ 1 - Gegenstand der Versicherung 
1. Die Bayerische erbringt in Folge einer Erkrankung oder eines Unfalles der versicherten Person während 
der Reise im Sinne der abgedruckten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekranken-
versicherung (Teil C) im Rahmen der nachstehenden Bedingungen die im Einzelnen aufgeführten Beistands-
leistungen als Ersatz für aufgewandte Kosten: 
a) Vermittlung ärztlicher Betreuung - Erkrankt eine mitversicherte Person auf einer versicherten Reise im 
Ausland, so informiert Möglichkeiten ärztlicher Versorgung und stellt, soweit erforderlich, die Verbindung 
zwischen dem Hausarzt der versicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus her; 
b) Auskünfte bezüglich Impfvorschriften/-empfehlungen für das geplante Urlaubsland; 
c) Informationen über Visa- und Zollbestimmungen; 
d) Informationen über Klima; 
e) Informationen über Devisenbestimmungen; 
f) Informationen über Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland; 
g) Informationen über Krankenhäuser im Urlaubsland; 
h) Übermittlung von Nachrichten an die Familie bzw. die Firma der versicherten Person bei Erkrankung im 
Ausland; 
i) Organisation der medizinischen Hilfeleistungen; 
j) Kostenübernahmeerklärung vor Ort (Krankenrücktransport, Reise- und Überführungskosten u. a.). 
2. Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden 
kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall der 
Bayerischen, wird diese in Vorleistung treten. Ergänzend gilt Artikel 12 des Allgemeinen Teils. 
 

§ 2 - Nicht versicherte Leistungen 
Es besteht, soweit nichts anderes vereinbart ist, kein Versicherungsschutz, wenn das Ereignis, aufgrund des-
sen die Bayerische in Anspruch genommen wird (Schadenfall) an einem Ort eingetreten ist (Schadenort), der 
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weniger als 50 km Luftlinie von dem ständigen Wohnsitz der versicherten Person entfernt liegt. Ergänzend gilt 
Artikel 2, Ziff. 3 des Allgemeinen Teils. 
 

§ 3 - Besondere Obliegenheiten 
1. Als Ergänzung zu den in Artikel 9 des allgemeinen Teils aufgeführten Allgemeinen Obliegenheiten hat nach 
Eintritt des Schadenfalles die versicherte Person: 
a) den Schaden der Bayerischen innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen; 
b) sich mit der Bayerischen darüber abzustimmen, ob und welche Leistung diese erbringt und eventuelle 
Weisungen der Bayerischen zu befolgen; 
c) der Bayerischen bei der Geltendmachung die aufgrund ihrer Leistungen auf sie übergegangenen Ansprü-
che gegenüber Dritten zu unterstützen und ihr die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen. 
2. Verletzt die versicherte Person eine der vorgenannten Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist die 
Bayerische von ihrer Leistungsverpflichtung frei, es sei denn, dass die Pflichtverletzung von der versicherten 
Person keinen Einfluss auf die Feststellung des Schadenfalles oder auf den Umfang der der Bayerischen 
obliegenden Leistung hatte. 
3. Wurden der versicherten Person aufgrund der Leistung Bayerischen Kosten erspart, die versicherte Person 
ohne den Schadeneintritt hätte aufwenden müssen, kann die Bayerische ihre Leistung um einen Betrag in 
Höhe dieser Kosten kürzen. 
4. Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles neben den Ansprüchen auf Leistungen der Bayerischen 
auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts gegen Dritte, können Sie insgesamt keine Entschädigung verlan-
gen, die Ihren Gesamtschaden übersteigt. Ergänzend gilt Artikel 12 des Allgemeinen Teils. 
 

Merkblatt zur Datenverarbeitung 
 

Vorbemerkung 
Versicherungen können heute ihre Aufgabe nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die 
EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, 
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und –nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 
 

Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenanwägung und im Hinblick auf eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Ver-
tragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Daten-
vearbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung be-
schrieben, erfolgen. 
 

Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, 
eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 
enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nutzung 
nennen. 
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1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im 
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Ver-
tragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben 
von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparatur-
werkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm über-
nommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische 
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechen-
de Daten übergeben. 
 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und 
im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichti-
gen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte).Um Versi-
cherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären 
oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, 
andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch sonst 
bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungs-
abkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten 
des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes 
und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
 

4. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Die informa IRFP GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). 
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter: www.informa-irfp.de. 
 

a) Schaden 
An das HIS melden wir - ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken sowie Auffälligkei-
ten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung 
ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z.B. ein Kfz, be-
treffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das 
Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Scha-
denfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder sogar schon ein-
mal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die Einmeldung 
von uns benachrichtigt. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz.) an das HIS und spei-
chern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich 
sein, genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu 
erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant 
sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall be-
antworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. 
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b) Rechtsschutz 
An das HIS melden wir - ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge werden 
gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, 
werden wir Sie darüber benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungs-
vertrages richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der 
Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf Risiko erhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen 
zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen. 
 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe 
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) werden durch rechtlich selb-
ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kön-
nen, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden 
dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse 
nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; 
und auch Ihre Versicherungsnummer, ie Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensamm-
lung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bank-
leitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann einge-
hende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die 
übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsunter-
nehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von 
»Datenübermittlung«, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchen-
spezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfü-
gung der jeweiligen Unternehmen. Unserer Unternehmensgruppe gehören z. Z. folgende Unternehmen an: 

Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., 
Bayerische Beamten Versicherung AG, 
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG. 
 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut. Vermittler in die-
sem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträ-
ge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und 
nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Auch werden Sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-
heitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zuständige 
Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. Kündigung des Vermittler-
vertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber 
informiert. 
 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Widerrufs-
recht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläute-
rungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten der Bayerischen. Richten Sie 
auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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Verbraucherinformation sowie Informationen zum Vertrag 
Beginn des Versicherungsschutzes 

 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den 
ersten oder einmaligen Beitrag gemäß der Zahlungsaufforderung im Anschreiben zum Versicherungsschein 
rechtzeitig zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan 
haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist vereinbart, dass der Beitrag im Lastschrifteinzugsverfahren zu 
zahlen ist, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Anschreiben zum Versicherungsschein 
genannten Termin für den Abruf des Beitrags eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsauffor-
derung erfolgt. 
 

Vertragsdauer/Kündigung 
Der Vertrag wird zunächst für die im Versicherungsschein bzw. Nachtrag festgesetzte Zeit abgeschlossen. 
Beträgt die Dauer des Vertrages mindestens ein Jahr verlängert sich das Versicherungsverhältnis mit dem 
Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn es nicht unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist vor dem jedesmaligen Ablauf von einem der beiden Teile 
schriftlich gekündigt wird. 
 

Hauptgeschäftstätigkeit 
Die Hauptgeschäftstätigkeit unserer Gesellschaft besteht in dem Betrieb des privaten Versicherungswesens in 
dem Bereich der Sachversicherungssparten (Unfall-, Kraftfahrt-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Schadenver-
sicherung). 
 

Anwendbares Recht und Sprache 
Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Der Vertrag ist in deutscher Sprache abgefasst, die 
gesamte Korrespondenz erfolgt in deutscher Sprache. 
 

Zuständiges Gericht 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz unserer Gesellschaft. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben. Sind Sie eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen Sie bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlassung. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, Island, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte des Staa-
tes zuständig, in dem wir unseren Sitz haben. 
 

Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformatio-
nen gemäß § 7, Abs. 2 des VVG und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

                                TMG Vertrieb Dirk Lehmann, Kölner Str. 16, 42119 Wuppertal 
                                E-Mail: dl@versicherungspaket.de / Telefax: 0202 - 243 19 331 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungs-
schutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück 
zu gewähren. Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 

Besondere Hinweise 
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Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzantrag, 
läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 

Beschwerden 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsab-
wicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns wenden, Ihrem Betreuer oder an die 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
- Bereich Versicherungen - 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können somit das kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit 
den Rechtsweg zu beschreiten. 
 

Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Telefon: 01804/22 44 24 
Telefax: 01804/22 44 25 
 

Ihr Servicepartner im Schadenfall 
TravelProtect GmbH 
Alfred-Nobel-Str. 20 
97080 Würzburg 
Tel.: 0931 - 30 42 98 000 
Fax: 0931 - 30 42 98 009 
eMail: schaden@travelprotect.de 
 

Notfallnummer rund um die Uhr 
aus dem Ausland: +49 / 89 / 4 55 60 - 3 07 


